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Agenda 

 AVO1 (vorläufige Meldung zu den Abiturprüfungen)

 Einbringungsverpflichtung und 

Zulassungsvoraussetzungen zur Abiturprüfung

 besondere Prüfungsformen

 Wertung der Abiturergebnisse



AVO 1

 P1 – P5 bitte ausfüllen

 P4 und P5 können untereinander getauscht werden

 Abgabe heute



AVO 1

 fachpraktische Prüfung Musik

 Sportarten bei Sport P5

 Prüfung in einer Fremdsprache

 besondere Lernleistung 

 Präsentationsprüfung



fachpraktische Prüfung in Musik

Bewertung

- schriftliche Abiturprüfung : fachpraktische Prüfung 
im Verhältnis 1 : 1

- durch Fachprüfungsausschuss festgesetzt

Aufgabenstellung 

1. Wahlprogramm mit Vortrag von einem oder mehreren Musikstücken 
(ca. 10 – 15 min.)

2. Pflichtprogramm mit Vortrag von einem oder mehreren Pflichtstücken 
(jeweils ca. 5 min.), mit 6 Wochen Vorbereitungszeit

3. ergänzendes Gespräch zur Interpretation der Musikstücke
Beratung durch Herrn Schraplau



Sportarten bei Sport P5

 Auswahl je einer Sportart aus der Bewegungsfeldgruppe 
A (Individualsportarten) und B (Mannschaftssportarten)

 Entscheidung zur Wahl der Prüfungssportart bis zum Beginn der 
Sportpraxisprüfungen änderbar durch Mitteilung an die 
Prüfungskommission

 Bewertung praktischer Teil:
Sportart A und Sportart B im Verhältnis 1:1

 Berechnung Gesamtnote (folgt)



AVO 1

 Besondere Lernleistung (statt P4)

 Präsentationsprüfung (in P5)



Besondere Lernleistung (statt P4)
erwächst aus:
Seminarfach oder einer Wettbewerbsleistung
beinhaltet: 
schriftliche Dokumentation
• im Rahmen von mind. 2 Semestern  
• umfangreiche Arbeit (ca. 30 Seiten) und unterscheidet sich von 

der Facharbeit durch ein deutlich höheres Niveau und in der 
Komplexität der Aufgabenstellung 

• die Arbeit steht in keinem Zusammenhang zur Facharbeit
• Abgabe: letzter Unterrichtstag 13.04.2023
Kolloquium
• erfolgt während der mündlichen Prüfungen
• Dauer: 20 bis 30 Minuten
• umfassendere Fragen zum Themengebiet



Besondere Lernleistung
Wann geht es?
„...kann eine Besondere Lernleistung auch in einem Fach 

erbracht werden, das nicht dem Aufgabenfeld des vierten 
Prüfungsfachs nach Absatz 9 zugeordnet ist. In einem 
Fach, das bereits als erstes, zweites, drittes oder fünftes 
Prüfungsfach gewählt worden ist, kann keine Besondere 
Lernleistung eingebracht werden. Wenn die Verpflichtung 
nach Absatz 4 Nr. 2 noch zu erfüllen ist, kann eine 
Besondere Lernleistung an die Stelle des vierten 
Prüfungsfaches Deutsch, Fremdsprache oder Mathematik 
nur dann treten, wenn sie in dem jeweiligen Fach erbracht 
worden ist.“

Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) 



Besondere Lernleistung

Wann geht es?

 kein Fach, das schon P1, P2, P3, P5 ist
 MA – DE – FS müssen noch erfüllt sein
 aus Aufgabenfeld A, B, C muss jeweils ein

Prüfungsfach dabei sein

 Beratung durch die Oberstufenkoordinatoren!



Präsentationsprüfung (P5)

• die Präsentationsprüfung ist eine Einzelprüfung

• Rücktritt ist bis zur Meldung zum Abitur möglich

• Prüfling kann ein Thema vorschlagen, 

Fachlehrkraft stellt die Aufgabe



Präsentationsprüfung

• Aufgabenstellung erfolgt 2 Wochen vor der Prüfung

• Bearbeitung der Prüfungsaufgabe erfolgt eigenständig

• Abgabe der schriftlichen Dokumentation 1 Woche vor der Prüfung 

(u. a. Gliederung des Vortrags, inhaltliche Schwerpunkte, Angaben zur 

Medienform, verwendete Quellen)

• keine weitere Vorbereitungszeit am Prüfungstag

• Dauer: 30 bis 45 min

• mediengestützter Vortrag und Prüfungsgespräch

• Vortrag erfolgt frei sprechend ohne Hilfsmittel

• Prüfungsgespräch beinhaltet größere fachliche Zusammenhänge



Präsentationsprüfung
Beispiele:

Beratung durch die Oberstufenkoordinatoren!



Einbringungsverpflichtung und 
Zulassungsvoraussetzungen



Einbringungsverpflichtung und 
Zulassungsvoraussetzungen



Einbringungsverpflichtung und 
Zulassungsvoraussetzungen

Kann das Seminarfach eingebracht werden?

• 2 HJE müssen eingebracht werden,
entweder 1. und 2. oder 2. und 3. 

• Thema und Bewertung der Facharbeit stehen auf dem Abiturzeugnis

Kann Sport eingebracht werden?

• nur, wenn die Einbringungsverpflichtungen erfüllt sind

• max. 3 HJE, bei mehreren Kursen mind. eine Individualsportart



Block I Block II

Jahrgang 12 Jahrgang 13

1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ Abiturprüfung

P1 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach 4-fach - schriftlich – 270 min

P2 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach 4-fach - schriftlich – 270 min

P3 1-fach 1-fach 1-fach 1-fach 4-fach - schriftlich – 270 min

P4 1-fach 1-fach 1-fach 1-fach 4-fach - schriftlich – 220 min

P5 1-fach 1-fach 1-fach 1-fach 4-fach - mündlich - 20 bis 30 min

weitere
Fächer

plus 12 bis 16 weitere Ergebnisse
(siehe Belegungsverpflichtung)

In Block I dürfen 7 Kurse unter 05 eingebracht werden,
allerdings dürfen davon nur max. 3 Ergebnisse im erhöhten Niveau liegen.

In Block II dürfen 2 Prüfungen unter 05 Punkten liegen.

Wertung der Abiturergebnisse



Block II
Mindestpunktzahl 100
Höchstpunktzahl 300

Block I 
Mindestpunktzahl 200
Höchstpunktzahl 600

Insgesamt 32 bis 36 Halbjahresergebnisse:

die 8 Halbjahresergebnisse von P1 und P2 
in zweifacher Wertung, sowie

24 bis 28 Halbjahresergebnisse,  darunter 
die 12 Halbjahresergebnisse von P3, P4 und P5, 

in einfacher Wertung

•darunter mit weniger als 05 Punkten:
bei 32, 33, 34 Ergebnissen höchstens 6 Wertungen
bei 35 und 36 Ergebnissen höchstens 7 Wertungen
- dabei insgesamt jeweils höchstens 3 Wertungen

unter 05 Punkten bei P1, P2 und P3 

die Prüfungsergebnisse
in den 5 Prüfungsfächern

in vierfacher Wertung
• 3 Prüfungsfächer mit jeweils 

mindestens 20 Punkten
• statt P4 besondere Lernleistung 

möglich
• statt P5 Präsentationsprüfung 

möglich



s = schriftliche Prüfung
m = mündliche Prüfung
p = sportpraktische Prüfung

Sport: 
Wenn p oder m = 00 Punkte,
kann das Ergebnis die Note 03 Punkte nicht 
überschreiten.

Wenn p oder m = 03 Punkte,
kann das Ergebnis die Note 06 Punkte nicht 
überschreiten.

alle Fächer außer Sport
(8s + 4m) : 3

Sport P5
(8p + 4m) : 3

besondere Lernleistung
(2s + m) : 3

Bruchteile werden wie üblich mathematisch gerundet.

Berechnung von Prüfungsergebnissen

bei Nachprüfungen in P1 – P4




